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Das Referat  
MFAFortbildung 
stellt sich vor

Nach der Ausbildung kommt die 
Fortbildung

Im Bereich Fortbildung des Referats 
Medizinische Fachangestellte wird 
ein vielfältiges Angebot an Fortbil-
dungen für das Praxispersonal nach 
der Ausbildung angeboten. Im Hin-
blick auf den gestiegenen Versor-
gungsbedarf im Gesundheitswesen, 
vor allem auch im hausärztlichen 
Versorgungsbereich, sind unsere 
Fortbildungsangebote praxisnah 
konzipiert. Die Veränderungen im 
Altersaufbau der Gesellschaft und 
der Krankheitsarten, aber auch die 
zunehmende Notwendigkeit der Prä-
vention, machen neue Kursangebote 
notwendig, die auf der Grundlage 
von Curricula der Bundesärztekam-
mer basieren. Derzeit werden unter 
anderem Kurse zur Abrechnung 
haus- und fachärztlicher Leistungen, 
zur Aufbereitung von Medizin-
produkten in der Arztpraxis, zum 
 Impfen, zu Injektionstechniken, zur 
Kommunikation und Gesprächsfüh-
rung und zur allgemeinen Hygiene in 
der Arztpraxis angeboten. Ebenso 
finden Reanimations- und EKG-Kurse 

sowie fachspezifische Fortbildungen 
im Wundmanagement und der Palli-
ativmedizin statt.
Seit 2013 wird die Fortbildung 

„Nicht-ärztliche Praxisassistentin (NäPA)“ 
nach § 87 Abs. 2b Satz 5 SGB V auf 
der Grundlage eines entsprechenden 
Fortbildungscurriculums der Sächsi-
schen Landesärztekammer angebo-
ten. Diese Qualifikation befähigt zur 
Durchführung und Abrechnung von 
ärztlich angeordneten Hilfeleistun-
gen in der Häuslichkeit der Patienten, 
in Alten- und Pflegeheimen oder in 
anderen beschützenden Einrichtun-
gen auch in Abwesenheit des Arztes. 
Zu dieser Fortbildung ist aufgrund 
der im vergangenen Jahr zwischen 
der Bundesärztekammer und dem 
Deutschen Hausärzteverband/Institut 
für ärztliche Fortbildung getroffenen 
Vereinbarung zur Anrechnung der 
Qualifikation der VERAH auf die 
NäPA („Memorandum of Understan-
ding“) aktuell eine besonders rege 
Nachfrage zu verzeichnen. 
Gleiches gilt für die Aufstiegsfortbil-
dung zur „Fachwirtin für ambulante 
medizinische Versorgung“, die seit 
2010 von der Sächsischen Landesärz-
tekammer angeboten wird. Die Fach-
wirtin erwirbt die Kompetenz, Füh-
rungsfunktionen im Team des nie-
dergelassenen Arztes oder anderer 
ambulanten Einrichtungen wahrzu-

nehmen. Derzeit findet bereits der  
3. Kurs statt, ein nächster ist für das 
Jahr 2016 geplant.
Möchten Sie sich im Einzelnen über 
unsere Fortbildungsangebote infor-
mieren, können Sie sich gern an die 
Mitarbeiter im Referat wenden.

Med. Päd. Eva Marx
Sachbearbeiterin
Tel.  0351 8267 309

Anke Leuner
Sachbearbeiterin
Tel. 0351 8267 378

Maren Schmitz
Sachbearbeiterin
Tel. 0351 8267 376

Wann endet das Aus 
bildungsverhältnis 
für MFA?
Das sollten Sie  wissen!

Im Ausbildungsvertrag von Medizini-
schen Fachangestellten wird eine 
Dauer der Ausbildung von drei Jah-
ren vereinbart, aber dies bedeutet 
nicht in jedem Fall, dass das Ausbil-
dungsverhältnis tatsächlich zu die-
sem Zeitpunkt endet.

1. Grundsätzlich gilt:
Das Berufsausbildungsverhältnis 
endet automatisch mit dem Ablauf 
der vertraglich vereinbarten Ausbil-
dungszeit (§ 21 Abs. 1 BBiG). Dies 
gilt auch dann, wenn die Prüfung 
erst später abgelegt oder bestanden 
oder nicht bestanden wird.

2. Keine Regel ohne Ausnahmen:
2.1. Prüfung findet vor dem Ende der 
vereinbarten Ausbildungszeit statt:
a) Prüfling besteht 
Bestehen Auszubildende vor Ablauf 
der Ausbildungszeit die Abschluss-
prüfung, so endet das Berufsaus-
bildungsverhältnis mit offizieller 
Bekanntgabe des Ergebnisses durch 

den Prüfungsausschuss (§ 21 Abs. 2 
BBiG). Absolviert der Auszubildende 
erfolgreich die Abschlussprüfung, 
hat er nachgewiesen, dass er alle für 
den Beruf erforderlichen Kompeten-
zen erworben hat. 
Wird der Auszubildende nach Mittei-
lung des Bestehens der Prüfung mit 
Kenntnis des ausbildenden Arztes 
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weiterhin für diesen tätig, hat er 
zum einen Anspruch auf eine ent-
sprechende Vergütung. Zum ande-
ren entsteht ein unbefristetes Ar -
beitsverhältnis, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart wurde (§ 24 
BBiG).

b) Prüfling besteht nicht
Bestehen Auszubildende die 
Ab schlussprüfung nicht, so verlän-
gert sich das Berufsausbildungsver-
hältnis auf ihr Verlangen bis zur 
nächstmöglichen Wiederholungsprü-
fung, höchstens jedoch um ein Jahr 
(§ 21 Abs. 3 BBiG). Die nächstmögli-
che Wiederholungsprüfung ist die 
nächste auf die erfolglos verlaufene 
Abschlussprüfung folgende Prüfung.
Für die Weiterbeschäftigung ist aus-
schließlich maßgeblich, dass der Aus-
zubildende dies verlangt. Dies kann 
auch mündlich geschehen. Der aus-
bildende Arzt muss die Entscheidung 
des Auszubildenden akzeptieren, ihn 
weiter beschäftigen und natürlich 
auch die Ausbildungsvergütung be -
zahlen.

2.2. Prüfung findet nach dem Ende 
der vereinbarten Ausbildungszeit 
statt:
Der ausbildende Arzt ist grundsätz-
lich nicht zur Weiterbeschäftigung 
bis zum Prüfungstermin verpflichtet, 
da er seiner vertraglichen Pflicht 
 vollumfänglich nachgekommen ist. 
Arbeitet der Auszubildende jedoch 
weiterhin für den Ausbilder, entsteht 
ein Arbeitsverhältnis mit Anspruch 
auf die für die ausgeübte Tätigkeit 
übliche Vergütung. 

Besteht der Auszubildende die Prü-
fung nicht und verlangt die Verlän-
gerung, entsteht das bereits been-
dete Ausbildungsverhältnis ab dem 
Zeitpunkt des Verlangens von Neuen. 
Im Übrigen gilt Ziffer 2.1. b). 

3. FAQ „Verlängerungsjahr“
Was passiert, …
wenn der Auszubildende auch 
die Wiederholungsprüfung nicht 
besteht?
Die Verlängerung läuft bis zum 
Ablauf des Verlängerungsjahres wei-

ter, wenn der Auszubildende darauf 
besteht. Dies gilt selbst dann, wenn 
eine erneute Wiederholungsprüfung 
bis zum Abschluss des Verlänge-
rungsjahres nicht möglich ist.
wenn der Auszubildende an der 
Wiederholungsprüfung nicht teil-
nimmt, 

…obwohl er das könnte?
Das Ausbildungsverhältnis endet mit 
Beginn dieser Prüfung.

… ohne dass ihn ein Verschulden 
trifft (z. B. bei Krankheit)?
Das Ausbildungsverhältnis endet mit 
Ablauf des Verlängerungsjahres.

Welche Vergütung muss der Aus-
bildende zahlen?
Die Höhe der Vergütung entspricht 
der zuletzt gewährten (Ausbildungs-
vergütung 3. Lehrjahr).

Ass. jur. Annette Burkhardt
Assistentin der Hauptgeschäftsführung

Marina Hartmann
Leitende Sachbearbeiterin MFA
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Feststellung 
 Gleichwertigkeit für 
MFAAbschlüsse

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur 
Übertragung der Aufgabe der 
Feststellung der Gleichwertigkeit 
im Ausland erworbener Berufs-
qualifikationen zwischen der 
Sächsischen Landesärztekammer 
und der Ärztekammer Westfalen-
Lippe abgeschlossen

Seit dem 1. April 2012 haben alle 
Personen mit einem im Ausland 
erworbenen Berufsabschluss einen 
Anspruch auf Überprüfung der 
Gleichwertigkeit ihrer im Ausland 

erworbenen Berufsqualifikationen 
mit einem deutschen Berufsab-
schluss.
Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 6 Berufsquali-
fikationsfeststellungsgesetz (BQFG) 
ist es Aufgabe der Sächsischen Lan-
desärztekammer, diese Gleichwertig-
keit in Bezug auf den Berufsab-
schluss der Medizinischen Fach-
angestellten bei einer geplanten 
Erwerbstätigkeit in Sachsen festzu-
stellen.
Im Sinne einer einheitlichen Vorge-
hensweise im Bundesgebiet hat die 
Sächsische Landesärztekammer diese 
Aufgabe gemäß § 8 Abs. 5 BQFG  
mit öffentlich-rechtlichem Vertrag  
ab dem 1. Januar 2015 an die Ärzte-
kammer Westfalen-Lippe übertragen. 

Diese hat die entsprechende Auf-
gabe für aktuell 13 Landesärztekam-
mern übernommen. Die Genehmi-
gungen der Aufsichtsbehörden bei-
der Bundesländer liegen vor.

Die Antragsteller können sich mit 
ihrem Anliegen zunächst an die 
Sächsische Landesärztekammer, Re -
ferat MFA, Frau Hartmann, Tel. 0351 
8267 170, wenden. Sie erhalten dort 
weitere Informationen zu den An -
sprechpartnern bei der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe und zum Verfahren 
der Antragstellung.

Ass. jur. Michael Schulte Westenberg
Hauptgeschäftsführer




